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Angaben gemäß § 315 Abs. 4 bzw. § 289 Abs. 4 HGB

Der Wacker Neuson Konzern ist trotz der derzeitigen Marktent-

wicklung punktuell auf der Suche nach qualifi zierten Ingenieu-

ren aus dem Maschinenbau. Die Arbeitsmarktsituation kann 

dazu führen, dass unser Bedarf an qualifi zierten Fachkräften 

nicht zu decken ist. Das Unternehmen begegnet diesem Risiko 

mit einer gezielten Suche nach Fachkräften.

Aufgrund der weltweiten wirtschaftlichen Lage werden 

gegebenenfalls Schließungen und Liquidationen eigener Ver-

triebsstandorte notwendig. Grundsätzlich besteht dabei das 

Risiko, dass die mit der Schließung verbundenen Kosten die 

Planungen überschreiten oder es zu Verzögerungen kommt. 

Wir reduzieren dieses Risiko durch eine forcierte und schnelle 

Umsetzung.

Gesamtaussage zur Risikosituation des Konzerns 
(Beurteilung der Risikosituation durch die 
Geschäftsleitung)
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Schadenerwartungswert 

insgesamt verringert. 

Unsere Hauptrisiken liegen – prozentual zum Gesamtrisiko – 

bei den leistungswirtschaftlichen, fi nanzwirtschaftlichen sowie 

den Umfeld- und Branchenrisiken. Alle drei Kategorien zusam-

men machen rund 92 Prozent des Gesamtrisikos aus.

Ergänzende, wesentliche Risiken bestehen aus unserer Sicht 

derzeit nicht. Auch konnten wir derzeit keine bestandsgefähr-

denden Risiken identifi zieren, die sich in absehbarer Zukunft 

einzeln oder in ihrer Gesamtheit negativ auf das Unternehmen 

auswirken könnten.

Eine externe Analyse und Beurteilung des Risikoprofi ls des 

Wacker Neuson Konzerns – beispielsweise durch Ratingagen-

turen – fi ndet derzeit nicht statt.

Risikoverteilung1

in %

Risikokategorie
Prozentualer Anteil am 

Gesamtrisiko

Finanzwirtschaftliche Risiken 49,5

Umfeld-und Branchenrisiken 32,2

Leistungswirtschaftliche Risiken 9,9

Sonstige Risiken 3,8

Unternehmensstrategische 

Risiken 3,4 

Rechtliche Risiken 1,2

1 Rundungsbedingte Differenzen.

X.  Angaben gemäß § 315 Abs. 4 HGB bezie-
hungsweise § 289 Abs. 4 HGB sowie zu-
gleich erläuternder Bericht des Vorstands 
gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG

Nach § 315 Abs. 4 HGB besteht für börsennotierte Aktien-

gesellschaften die Pfl icht, im Konzernlagebericht Angaben 

zur Kapitalzusammensetzung, zu Aktionärsrechten und deren 

Beschränkungen, zu den Beteiligungsverhältnissen und zu 

den Organen der Gesellschaft zu machen, welche übernahme-

relevante Informationen darstellen. Dieselben Angaben sind 

nach § 289 Abs. 4 HGB auch im Lagebericht der Gesellschaft 

zu machen. Nach § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand 

zu diesen Angaben außerdem der Hauptversammlung einen 

 erläuternden Bericht vorzulegen. Nachfolgend werden die An-

gaben nach § 315 Abs. 4 beziehungsweise § 289 Abs. 4 HGB 

mit den entsprechenden Erläuterungen nach § 176 Abs. 1 

Satz 1 AktG zusammengefasst. 

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Zum 31. Dezember 2009 beträgt das Grundkapital der Gesell-

schaft 70.140.000,- Euro und ist gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung 

der Wacker Neuson SE eingeteilt in 70.140.000 auf den Namen 

lautende nennwertlose Stamm-Stückaktien mit einem rechne-

rischen Anteil am Grundkapital von 1,- Euro je Aktie. Verschie-

dene Aktiengattungen bestehen nicht; mit allen Aktien sind 

die gleichen Rechte und Pfl ichten verbunden, die sich im Ein-

zelnen insbesondere aus den §§ 12, 53a, 188 ff. und 186 AktG 

ergeben. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine 

Stimme. Aus den von der Gesellschaft gegebenenfalls gehal-

tenen eigenen Aktien stehen ihr jedoch keine Rechte zu (§ 71b 

AktG). Nach dem deutschen Aktienrecht gilt bei Namensaktien 

im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher 

im Aktienregister eingetragen ist (§ 67 Abs. 2 AktG). 

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die 
Übertragung von Aktien betreffen

Angaben zum Konsortialvertrag
Zwischen einigen Gesellschaftern und Gesellschaften der 

 Wacker-Familie einerseits und Gesellschaften und Gesellschaf-

tern von Neuson andererseits besteht ein Konsortial vertrag. 

Die Konsorten beschließen vor jeder Hauptversammlung 

der Wacker Neuson SE über die Ausübung der Stimm- und 

Antragsrechte in der Hauptversammlung. Jeder Konsorte 

ist verpfl ichtet,  in der Hauptversammlung sein Stimm- und 

Antragsrecht entsprechend den Beschlüssen des Konsortiums 

Risikobericht
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auszuüben oder ausüben zu lassen. Kommt ein Beschluss 

des Konsortiums nicht zustande, haben die Konsorten im 

Hinblick auf die Beschlussfassung über die Verwendung 

des Bilanz gewinns, die Feststellung des Jahresabschlusses 

durch die Hauptversammlung, die Entlastung der Mitglieder 

des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Bestellung des 

Abschlussprüfers, die Wahrnehmung von Minderheitsrechten 

und bei aufgrund von Änderungen der Gesetzgebung oder der 

Rechtsprechung zwingenden Satzungsänderungen das Recht, 

ihr Stimmrecht frei auszuüben. In allen anderen Fällen haben 

die Konsorten ihre Stimme ablehnend abzugeben. Zwei Auf-

sichtsratsmitglieder werden von den Neuson-Gesellschaftern 

und zwei weitere Aufsichtsratsmitglieder von den Wacker-

Gesellschaftern benannt. 

Ohne Beschränkung zulässig sind Aktienübertragungen auf 

Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Abkömmlinge von 

Konsorten, auf minderjährige von Konsorten adoptierte Kinder, 

Geschwister, auf von einem Konsorten errichtete Stiftungen, 

die entweder gemeinnützig sind oder bei denen ausschließ-

lich Personen der vorgenannten Qualifi kation Destinatäre und 

beherrschende Vorstandsmitglieder sind, sowie auf Gesell-

schaften, bei denen ausschließlich Personen der vorgenann-

ten Qualifi kation unmittelbar oder mittelbar Gesellschafter 

sind. Wird auf solche Personen übertragen, müssen sie dem 

Konsortialvertrag beitreten. Wird an dritte Personen übertra-

gen, entgeltlich oder unentgeltlich, bestehen Erwerbsrechte 

der übrigen Konsorten. Bei jeder außerbörslichen Veräußerung 

an Dritte steht allen übrigen Konsorten ein Vorkaufsrecht zu. 

Ist eine Übertragung beabsichtigt, mit der insgesamt mehr 

als 50 Prozent der Stimmrechte an der Wacker Neuson SE an 

Dritte  übergehen, die nicht zum Personenkreis gehören, an den 

frei übertragen werden kann, haben die übrigen Konsorten ein 

Mitveräußerungsrecht. Wird ein Konsorte aus wichtigem Grund 

aus dem Konsortium ausgeschlossen, haben die übrigen Kon-

sorten ein Erwerbs- beziehungsweise Vorkaufsrecht. Gleiches 

gilt, wenn ein Konsorte seine Konsortenqualifi kation verliert.

Angaben zum Gesellschaftsvertrag der Wacker 
Familiengesellschaft mbH & Co. KG
Ein Teil der Wacker Familiengesellschafter hält einen Teil seiner 

Aktien über die Wacker Familiengesellschaft mbH & Co. KG, 

die wiederum auch über die Wacker-Werke GmbH & Co. KG 

Aktien hält. Den Wacker Familiengesellschaftern werden die 

Aktien wirtschaftlich zugerechnet.

Der Konsortialvertrag geht den Regelungen des Gesellschafts-

vertrages solange vor, wie die Wacker Familiengesellschaft 

mbH & Co. KG Partei des vorgenannten Konsortialvertrags ist. 

Vor jeder Hauptversammlung der Wacker Neuson SE fi ndet 

eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft statt, in der 

die Wacker Familiengesellschafter das Abstimmungsverhalten 

und die Ausübung von Antragsrechten festlegen. Allerdings 

sind die Stimmrechte in der Hauptversammlung entspre-

chend den Beschlüssen des Konsortiums abzugeben. Zwei 

der  Wacker Familiengesellschafter haben das Recht, je ein 

Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner vorzuschlagen, welches 

dann von den übrigen zu wählen ist. 

Für diejenigen Familiengesellschafter, die Partei des Konsortial-

vertrages sind, gelten nur die Erwerbs- und Vorkaufsrechte 

nach dem Konsortialvertrag. Bei Veräußerungen durch einen 

Familiengesellschafter, der nicht Konsorte ist, greifen bei 

Veräußerungen an dritte Personen, die nicht vergleichbar 

qualifi zieren wie diejenigen, auf die nach dem vorgenannten 

Konsortialvertrag frei übertragen werden darf, Erwerbs- und 

Vorkaufsrechte. Scheidet ein Familiengesellschafter durch 

Kündigung aus der Gesellschaft aus, steht den übrigen Kon-

sorten für den Zeitraum von zwei Jahren seit dem Ausscheiden 

ein Vorkaufsrecht an den Aktien zu. Darüber hinaus kann die 

Gesellschafterversammlung beschließen, dass der ausschei-

dende Familiengesellschafter sein Abfi ndungsguthaben nicht in 

bar, sondern in den ihm wirtschaftlich zuzurechnenden Aktien 

erhält. Nach Ablauf des 14. Mai 2012 kann jeder ausscheidende 

Familiengesellschafter verlangen, dass er sein Abfi ndungsgut-

haben in den ihm wirtschaftlich zuzurechnenden Aktien erhält. 

Syndikatsvertrag zwischen den Lehner- und 
 Neuson-Gesellschaftern
Die Lehner-Gesellschafter haben einem Neuson-Gesellschafter  

im Hinblick auf die von ihnen vor der Fusion gehaltenen und 

die bei der Fusion zwischen der Gesellschaft und der Neuson 

Kramer Baumaschinen AG (jetzt Wacker Neuson Beteiligungs 

GmbH) erworbenen Aktien eine Stimmrechtsvollmacht erteilt. 

Der Neuson-Gesellschafter nimmt die Stimmrechte eigen-

verantwortlich, weisungsfrei und stets einheitlich mit den von 

ihm selbst gehaltenen Aktien wahr. Diese Aktien sind somit 

den Bindungen des oben bezeichneten Konsortialvertrages 

unterworfen. 

Im Hinblick auf Übertragungen an andere als den Neuson-

Gesellschafter oder an Lehner-Gesellschafter besteht ein 

Vorkaufsrecht des Neuson-Gesellschafters.

Aktien, die ein Teil der Vorstandsmitglieder als 
Vergütungsanteil erworben hat
Drei der Vorstandsmitglieder haben Aktien der Gesellschaft 

als Vergütungsbestandteil erworben. Im Hinblick auf einen Teil 

dieser Aktien steht der Gesellschaft für jeden Übertragungsfall 

ein unbefristetes Vorkaufs- beziehungsweise Erwerbsrecht zu.

Dem Vorstand sind im Übrigen keine Beschränkungen be-

kannt, die die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien 

der Gesellschaft betreffen.
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Angaben gemäß § 315 Abs. 4 HGB bzw. 289 Abs. 4 HGB

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die 
zehn von Hundert der Stimmrechte überschreiten

Am Grundkapital der Gesellschaft bestehen nach Kenntnis 

des Vorstands zum 31. Dezember 2009 folgende direkte 

oder indirekte Beteiligungen, die 10 Prozent der Stimmrechte 

überschreiten:

Inhaber von Aktien mit Sonderrechten, die 
 Kontrollbefugnisse verleihen

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, 

bestehen nicht. 

in % zum 31. Dezember 2009

Direkter Anteil der

Stimmrechte

Dem Meldepfl ichtigen 

zugerechnete Stimmrechte1 

Anteil der Stimmrechte 

insgesamt1

Meldepfl ichtiger

Wacker Familiengesellschaft mbH & Co. KG 5,29% 57,80% 63,09%

Wacker-Werke GmbH & Co. KG 27,79% 35,31% 63,09%

Interwac Holding AG 0,00% 63,09% 63,09%

VGC Invest GmbH 5,06% 63,09% 68,15%

Christian Wacker 0,74% 63,09% 63,84%

Dr. Ulrich Wacker 0,00% 68,15% 68,15%

Andreas Wacker 0,74% 63,09% 63,84%

Barbara von Schoeler 0,26% 63,09% 63,35%

Petra Martin 0,00% 63,09% 63,09%

Dr. Andrea Steinle 0,00% 63,09% 63,09%

Ralph Wacker 0,74% 63,09% 63,84%

Susanne Wacker-Waldmann 0,74% 63,09% 63,84%

Benedikt von Schoeler 0,00% 63,09% 63,09%

Jennifer von Schoeler 0,00% 63,09% 63,09%

Leonard von Schoeler 0,00% 63,09% 63,09%

Vicky Schlagböhmer 0,01% 63,09% 63,09%

Christiane Wacker 0,00% 63,09% 63,09%

Georg Wacker 0,00% 63,09% 63,09%

Baufortschritt – Ingenieurgesellschaft mbH 0,00% 63,09% 63,09%

PIN Privatstiftung 0,00001% 63,09% 63,09%

NEUSON Industries GmbH 0,00001% 63,09% 63,09%

Johann Neunteufel 0,00001% 63,09% 63,09%

NEUSON Ecotec GmbH 29,01% 34,08% 63,09%

Martin Lehner 0,46% 62,76% 63,22%

Adolf Lehner 0,33% 62,76% 63,09%

Herta Lehner 0,33% 62,76% 63,09%

1  Durch den Konsortialvertrag (vgl. „Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen“, Angaben zum Konsortialvertrag Seite 85) gebunde-
ne Stimmen werden zusammengezählt. Die Werte wurden kaufmännisch gerundet.
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Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer 
am Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte 
nicht unmittelbar ausüben

Mitarbeiter der Gesellschaft können die ihnen aus Aktien 

zustehenden Kontrollrechte wie andere Aktionäre unmittel-

bar nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der 

Satzung ausüben.

Gesetzliche Vorschriften und Satzungsbestim-
mungen über die Ernennung und Abberufung von 
Vorstandsmitgliedern und über 
Satzungsänderungen

Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands 

richtet sich nach §§ 84, 85 AktG. Der Vorstand der Wacker 

Neuson SE hat nach § 6 Abs. 1 der Satzung der Wacker 

Neuson SE aus mindestens zwei Personen zu bestehen. Im 

Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Vorstands-

mitglieder (§ 6 Abs. 2 Satz 1 der Satzung). Die Bestellung 

der Vorstandsmitglieder sowie der Widerruf ihrer Bestellung 

erfolgen durch den Aufsichtsrat, der hierüber mit einfacher 

Mehrheit beschließt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 

des Aufsichtsratsvorsitzenden beziehungsweise – wenn dieser 

an der Beschlussfassung nicht teilnimmt – seines Stellver-

treters den Ausschlag. Vorstandsmitglieder werden bei der 

Wacker Neuson SE für einen Zeitraum von höchstens sechs 

Jahren (Art. 9 Abs. 1, Art 39 Abs. 2 und Art. 46 SE-Verordnung, 

§§ 84, 85 AktG, § 6 Abs. 2 Satz 1 der Satzung) bestellt. Der 

Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands, einen 

stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands sowie einen Vor-

standssprecher ernennen (§ 6 Abs. 2 Satz 2 der Satzung). Der 

Aufsichtsrat hat einen Vorsitzenden des Vorstands und einen 

Stellvertreter ernannt.

Bei Satzungsänderungen sind die §§ 179 ff. AktG zu beachten.  

Über Satzungsänderungen hat die Hauptversammlung zu 

entscheiden (§§ 119 Abs. 1 Nr. 5, 179 Abs. 1 AktG). 

Bei einer Societas Europaea (SE) wie der Wacker Neuson SE 

müssen satzungsändernde Beschlüsse grundsätzlich mit 

einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen 

Stimmen gefasst werden, sofern die Rechtsvorschriften im 

Sitzstaat der SE keine größeren Mehrheiten vorsehen oder 

zulassen (Art. 59 Abs. 1 SE-Verordnung). Jeder Mitgliedstaat 

kann jedoch bestimmen, dass die einfache Mehrheit der Stim-

men ausreicht, sofern mindestens die Hälfte des gezeichneten 

Kapitals vertreten ist (Art. 59 Abs. 2 SE-Verordnung). Hiervon 

hat der deutsche Gesetzgeber in § 51 Satz 1 SE-Ausführungs-

gesetz Gebrauch gemacht. Dies gilt nicht für die Änderung 

des Unternehmensgegenstandes, für eine Sitzverlegung und 

für Fälle, für die eine höhere Kapitalmehrheit gesetzlich zwin-

gend vorgeschrieben ist (§ 51 Satz 2 SE-Ausführungsgesetz). 

Dementsprechend bestimmt § 21 Abs. 1 der Satzung, dass es 

für Satzungsänderungen, soweit nicht zwingende gesetzliche 

Vorschriften entgegenstehen, einer Mehrheit von zwei Dritteln 

der abgegebenen Stimmen beziehungsweise, sofern mindes-

tens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, der einfachen 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedarf.

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur 

deren Fassung betreffen, zu beschließen (§ 179 Abs. 1 Satz 2 

AktG § 15 Satzung).

Befugnisse des Vorstands insbesondere hinsicht-
lich der Möglichkeit, Aktien auszugeben oder 
zurückzukaufen

Eigene Aktien
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 

ist der Vorstand ermächtigt, mit vorheriger Zustimmung des 

Aufsichtsrats bis zum 27. November 2010 insgesamt 7.014.000 

eigene Aktien über die Börse zu erwerben. Der Erwerb kann 

auch durch von der Gesellschaft abhängige Konzernunterneh-

men oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte durch-

geführt werden. Dabei dürfen die aufgrund dieser Ermächti-

gung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien der 

Gesellschaft, die die Gesellschaft bereits erworben hat und 

noch besitzt, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 Prozent des 

bestehenden Grundkapitals betragen. Die Aktien dürfen nicht 

zum Zweck des Handelns in eigenen Aktien erworben werden.

Der von der Gesellschaft bezahlte Gegenwert je Stückaktie 

(ohne Erwerbsnebenkosten) darf den arithmetischen Durch-

schnitt der Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im XETRA-

Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 

Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsentagen 

vor dem Tag der Eingehung der Verpfl ichtung zum Erwerb der 

Aktien nicht um mehr als 10 Prozent über- oder unterschreiten. 

Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilen, in letzterem Fall 

auch mehrmals, ausgeübt werden. 

Der Vorstand kann die noch zu erwerbenden eigenen Aktien 

auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats einziehen. Die Ermächtigung 

kann ganz oder in Teilen, in letzterem Fall auch mehrmals, 

ausgeübt werden. Die Einziehung erfolgt dergestalt, dass sich 

das Grundkapital nicht verändert, sondern durch die Einzie-

hung der Anteile der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß 

§ 8 Abs. 3 AktG erhöht wird (§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG). Der 

Vorstand wird ermächtigt, die Zahl der Aktien in der Satzung 

entsprechend zu ändern. 
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Angaben gemäß § 315 Abs. 4 HGB bzw. 289 Abs. 4 HGB

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden 

Ermächtigung erworben werden, als (Teil-) Gegenleistung im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum 

Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder 

Unternehmensteilen zu verwenden. Die erworbenen eigenen 

 Aktien dienen auch der Veräußerung an Vorstandsmitglieder 

und an Mitglieder der Geschäftsführungsorgane von verbun-

denen Unternehmen im Rahmen eines vom Aufsichtsrat zu be-

schließenden Vorstands-/Geschäftsführerbeteiligungs modells. 

Soweit im Rahmen des Vorstandsbeteiligungsmodells Aktien an 

Vorstandsmitglieder veräußert werden, entscheidet hierüber der 

Aufsichtsrat im Rahmen der Festsetzung der Gesamtbezüge der 

Vorstandsmitglieder. Der Vorstand wird außerdem ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats die noch zu erwerbenden ei-

genen Aktien zu einem Preis zu veräußern, der den Börsenpreis 

zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 

Der Preis, zu dem Aktien der Gesellschaft veräußert werden, 

darf den arithmetischen Durchschnitt der Schlusskurse der 

Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleich-

baren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse der 

letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Tag der allgemeinen 

Veräußerung um nicht mehr als 5 Prozent unterschreiten. In 

diesem Fall darf die Anzahl der zu veräußernden Aktien zusam-

men mit neuen Aktien,  die seit Erteilung dieser Ermächtigung 

unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

begeben worden sind, und zusammen mit bereits veräußerten 

eigenen Aktien, insgesamt 10 Prozent des zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Beschlussfassung der Hauptversammlung 

vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen. 

Die Einziehungs-/Veräußerungsermächtigungen können ganz 

oder in mehreren Teilbeträgen ausgenutzt werden. Das Bezugs-

recht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird 

insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vorste-

henden Ermächtigungen eingezogen oder veräußert werden. 

Genehmigtes Kapital I
Gemäß § 3 Abs. 3 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, 

das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 12. April 2012 mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den 

Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage, ganz oder 

in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um 

höchstens 1.000.000 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). 

Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist 

ausgeschlossen: 

wenn Mitarbeitern der Gesellschaft und von Tochtergesell- �

schaften sowie Geschäftsführungsorganen von Tochter-

gesellschaften (sofern diese nicht zugleich Mitglieder des 

Vorstands der Gesellschaft sind) Aktien zu einem Ausga be-

preis, der 15 Prozent unter dem Emissionspreis liegt, 

 angeboten werden;

für Spitzenbeträge; �

im Übrigen, sofern der Ausgabepreis der neuen Aktien den  �

Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich 

 unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegebenen Aktien insgesamt 10 Prozent des Grundkapi-

tals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10-Prozent-Grenze sind 

Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder 

auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen in ent-

sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

unter  Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden; 

ferner ist die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, 

wenn die Veräußerung aufgrund einer im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals I gültigen 

 Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien in entspre-

chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 

Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt.

Über den Inhalt der jeweiligen Aktienrechte und die sonstigen 

Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des Ausgabe-

betrags entscheidet im Übrigen der Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats.

Genehmigtes Kapital II
Gemäß § 3 Abs. 4 der Satzung ist der Vorstand weiter ermäch-

tigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 12. April 2012 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf 

den Namen lautender Stückaktien gegen Sacheinlage, ganz 

oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch 

um höchstens 5.360.000 Euro zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital II).

Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen 

zur Gewährung von Aktien gegen die Einbringung von Unter-

nehmen und Beteiligungen an Unternehmen oder Unterneh-

mensteilen in die Gesellschaft.

Über den Inhalt der jeweiligen Aktienrechte und die sonstigen 

Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des Ausgabe-

betrags entscheidet im Übrigen der Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats.

Bei den vorstehend beschriebenen genehmigten Kapitalien 

handelt es sich um Regelungen, die bei mit der Gesellschaft 

vergleichbaren börsennotierten Unternehmen üblich sind und 

nicht dem Zweck der Erschwerung etwaiger Übernahmever-

suche dienen.
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Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die 
unter der Bedingung eines Kontrollwechsels 
infolge eines Übernahmeangebots stehen, und die 
hieraus folgenden Wirkungen

Folgende wesentliche Vereinbarungen bestehen bei Unterneh-

men, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels bei der 

Gesellschaft stehen:

Die Bedingungen des Rahmenkreditvertrages in Höhe von 

ursprünglich 50 Mio. Euro zur Finanzierung des Erwerbs der 

Weidemann-Gruppe im Jahr 2005 sehen ein außerordentliches 

Kündigungsrecht des Kreditgebers für den Fall vor, dass sich 

die Gesellschafterverhältnisse an der Gesellschaft ändern. 

Ein Kreditvertrag über eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 

2 Mio. Euro zur Finanzierung des Betriebsmittelbedarfs der Ge-

sellschaft gibt dem Kreditgeber das Recht zur außerordentlichen 

Kündigung, wenn ein „Change of Control“ bei der Gesellschaft 

eintritt. Nach dem Kreditvertrag liegt ein „Change of Control“ 

vor, wenn eine andere Person mindestens 50 Prozent der 

Stimmrechte an der Gesellschaft übernimmt, erwirbt oder fest-

gestellt wird, dass sie diese hält. Dabei erfolgt eine Zurechnung 

von Stimmrechten entsprechend § 30 WpÜG.

Ein weiterer Kreditvertrag über eine revolvierende Kreditlinie 

in Höhe von 10 Mio. Euro zur Finanzierung des Betriebsmittel-

bedarfs der Gesellschaft gibt dem Kreditgeber das Recht zur 

außerordentlichen Kündigung, wenn die Eigentümerfamilien 

zusammen nicht mehr mindestens 50 Prozent der Aktien der 

Gesellschaft halten.

Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, 
die für den Fall eines Übernahmeangebotes mit 
den Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern 
getroffen sind

Solche Vereinbarungen bestehen nicht.

Schlussbemerkung

Im Berichtszeitraum gab es für den Vorstand keinen Anlass, 

sich mit Fragen einer Übernahme oder mit den Besonderheiten 

bei den nach dem Übernahmerichtlinie-Umsetzungsgesetz zu 

machenden Angaben zu befassen. Weitere Erläuterungen über 

die vorstehenden Angaben hinaus sind aus Sicht des Vor-

stands deswegen nicht erforderlich.

XI.  Erklärung zur Unternehmensführung 
nach § 289a HGB

Der Vorstand der Wackern Neuson SE hat mit Datum vom 

25. März 2010 eine Erklärung zur Unternehmensführung nach 

§ 289a HGB abgegeben und diese auf der Internetseite der 

Wacker Neuson SE unter www.wackerneuson.com/erklaerung-

zur-unternehmensfuehrung allgemein zugänglich gemacht. 

Diese Erklärung ist auch im Geschäftsbericht 2009 der Wacker 

Neuson SE enthalten (S. 26).

XII. Grundzüge des Vergütungssystems

Angaben zum Vorstand

Nach dem Vorstandsvergütungs-Offenlegungsgesetz sind 

börsennotierte Gesellschaften verpfl ichtet, im Anhang zum 

Jahres- und Konzernabschluss auch individualisierte Angaben 

zur Vorstandsvergütung, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen 

und erfolgsbezogenen Komponenten sowie Komponenten 

mit langfristiger Anreizwirkung, aufzunehmen. Das Gesetz 

sieht vor, dass die Angaben unterbleiben können, wenn die 

Hauptversammlung dies mit einer Mehrheit von 75 Prozent der 

abgegebenen Stimmen beschließt. Ein solcher Beschluss kann 

höchstens für fünf Jahre gefasst werden. Durch Beschluss 

der ordentlichen Hauptversammlung vom 15. Mai 2006 hat die 

Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2006 bis einschließlich 2010 

von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Die Vergütung des Vorstands wird zukünftig vom gesamten 

Aufsichtsrat festgelegt und in regelmäßigen Abständen über-

prüft. Die Festlegung von Struktur und Höhe der Vergütung 

orientiert sich an der Größe und der wirtschaftlichen Lage 

der Gesellschaft sowie den Aufgaben und der Leistung der 

Vorstandsmitglieder. 

Die Bezüge der Vorstandsmitglieder setzen sich zusammen aus:

einem festen Jahresgrundgehalt �

einer jährlichen variablen Vergütung �

einer Sondertantieme �

Übergangsgeld, Abfi ndung bei vorzeitigem Ausscheiden �

Bezüge bei Unfall, Krankheit, Tod �

Sachbezügen und sonstigen Zusatzvergütungen �

einer Pensionszusage �


